
 

Hygienekonzept für Nutzer*innen  
der Aktionsfläche Bassinplatz 

 

Grundsätzlich sind die jeweiligen Verordnungen des Landes Brandenburg bzw. der 

Landeshauptstadt Potsdam zu beachten. Im Folgenden wird aufgeführt, wie wir die 

Hygienemaßnahmen durchführen werden. Bei der Beachtung der Hygieneregeln halten wir 

uns an die Vorgaben des Robert Koch Instituts und des Landes Brandenburgs (siehe 

Quellen). Zudem gibt es Empfehlungen des Landesjugendring Brandenburg spezifisch für 

Veranstaltungen in der Jugendverbandsarbeit. 

 
Abstandsregeln 

● Bei öffentlichen Veranstaltungen sind die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. 

● Im Falle einer Bestuhlung sind die Sitzgelegenheiten entsprechend auszurichten. 

● Es werden Markierungen auf dem Boden angebracht, um Abstandsregeln zu wahren 

(z.B. Kreise malen mit Straßenmalkreide, Linien kleben mit Klebeband etc.). 

● Aushang anfertigen: ​Wir bitten alle Veranstalter*innen die Schutzmaßnahmen 

umzusetzen und einzuhalten. ​Auf Abstandsregelung von mindestens 1,5m achten!  

● Es werden Ordner*innen benannt, die auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten 

und diese im Zweifel durchsetzen. 

● Ausnahmen sind pädagogische Maßnahmen mit Kindern und Jugendlichen (laut 

Arbeitshilfe des MBJS siehe 

https://www.ljr-brandenburg.de/wp-content/uploads/2021/01/210111_Arbeitshilfe_Cor

ona_MBJS_8.Ergaenzung.pdf 

● Die Abstandsregeln sind auch aufgehoben im sportlichen Bereich SOFERN es sich 

um Jugendarbeit im Rahmen des SGB VIII handelt und somit um eine pädagogische 

Maßnahme. 

 

Hygienemaßnahmen 
● Bereitstellen von Handdesinfektionsmittelspendern auf der Fläche. 

● Aushang: Hinweis auf Desinfektionsmittelspender und allgemeine Hygieneregeln. 

https://www.ljr-brandenburg.de/wp-content/uploads/2021/01/210111_Arbeitshilfe_Corona_MBJS_8.Ergaenzung.pdf
https://www.ljr-brandenburg.de/wp-content/uploads/2021/01/210111_Arbeitshilfe_Corona_MBJS_8.Ergaenzung.pdf


 
● Der SJR desinfiziert nach der Nutzung von Materialien diese (siehe Hygiene-Konzept 

Ressourcenpool). 

● Die Veranstalter*innen müssen dem SJR für Ihre Veranstaltung ein Hygienekonzept 

vorlegen. 

● Veranstalter*innen bei Bedarf bei Erstellung von Hygienekonzept unterstützen 

(dieses als Vorlage herausgeben und individuell anpassen). 

 

Maskenpflicht 
● Eine Maskenpflicht besteht dort, wo ein 1,5m Abstand nicht eingehalten werden 

kann.  

● Für das Stellen der Masken für die Teilnehmer*innen sind die Veranstalter*innen 

oder ggf. die Teilnehmenden selbst verantwortlich.  

 

Sitzen/Bestuhlung 
● Beim Sitzen auf den Stufen ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. 

● Im Falle einer Bestuhlung sind auf die geltenden Abstandsregeln zu achten. 

 

Teilnehmende  
● Teilnehmer*innen, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch 

eine Covid-19-Infektion gefährdet sind (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, 

Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden etc.), sollten die 

Veranstaltungen nicht besuchen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 

leben.  

● Grundsätzlich gilt: Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben. 

 

Information an Veranstalter*innen 
● Veranstalter*innen über die Anpassungen aufgrund der derzeit geltenden 

Hygienevorschriften informieren (aktuelle Verordnung senden mit Arbeitshilfen des 

MBJS/LJR). 



 
 

Schlüsselübergabe  
● Die Schlüsselübergabe für das BASSI-Häuschen erfolgt kontaktlos. 

 

 

 

 

 

Quellen 
- Das Hygienekonzept berücksichtigt die Arbeitsschutzstandards des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (abrufbar unter: 

https://www.bfba.eu/index.php/onlineshop/covid19.html?gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZ

EiwAX3gql9SVrAzgKtO4Op2hEFkhW9JJHO199P5GLPrZSTlSqLY8NG8VccPoHRo

CRPoQAvD_BwE​). 

- Das Hygienekonzept berücksichtigt die Sechste Verordnung über befristete 

Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land 

Brandenburg vom 12. Februar 2021 (abrufbar unter: 

https://www.ljr-brandenburg.de/wp-content/uploads/2021/02/6_SARS-Cov-2-EindV.p

df​ ) 

- Das Hygienekonzept berücksichtigt die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum 

Infektionsschutz (abrufbar unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html​). 

- Empfehlungen des LJR Brandenburg für die Jugen(verbands)arbeit: 

https://www.ljr-brandenburg.de/corona/ 
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